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Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften 
 
Zentrale Ordnung 
 
Aufgrund von § 5 Abs. 1 S. 2 des Gesetzes zur 
Neuregelung des Hochschulrechts des Landes 
Brandenburg (Brandenburgisches Hochschulge-
setz - BbgHG) vom 28. April 2014 (GVBl.I/14, Nr. 
18) in Verbindung mit § 10 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 der 
Grundordnung der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) in der Neufassung vom 
15.06.2011 (Amtliche Bekanntmachungen der Eu-
ropa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Nr. 
5/2011, S. 1), zuletzt geändert durch Änderungs-
satzung vom 12.06.2013 (Amtliche Bekanntma-
chungen der Europa-Universität Viadrina Frankfurt 
(Oder) Nr. 3/2013, S. 1)  hat der Senat der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) die folgende 
Änderung der Grundordnung erlassen1: 
 
 

Zweite Änderungssatzung zur  
Grundordnung  

der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) vom 15.06.2011 

 
 

In der Fassung vom 16.07.2014 
 
 

Artikel 1 
 

1. § 4 wird durch folgende zwei Absätze ersetzt: 
 
„(1) In den nach Mitgliedergruppen zusammenge-
setzten Entscheidungsgremien verfügen die Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrer bei der Ent-
scheidung in Angelegenheiten, die die Lehre mit 
Ausnahme der Bewertung der Lehre betreffen, 
mindestens über die Hälfte der Stimmen. Die Stu-
dierenden verfügen in Angelegenheiten der Studi-
enorganisation und Lehre über einen Stimmenan-
teil von mindestens 30 Prozent.  
 
(2) In Angelegenheiten, die die Forschung, künstle-
rische Entwicklungsvorhaben oder die Berufung 
von Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren 
unmittelbar betreffen, verfügen die Hochschullehre-
rinnen und Hochschullehrer über die Mehrheit der 
Stimmen. In Angelegenheiten, die die Entschei-
dung über Habilitationen, die Berufung von Profes-
sorinnen und Professoren oder die Bewährung von 
Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren als 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer unmit-
telbar betreffen, verfügen Professorinnen und Pro-
fessoren und Juniorprofessorinnen und Juniorpro-
fessoren, welche sich nach § 46 Absatz 1 Satz 2, 

                                                 
1 Der Stiftungsrat hat mit Verfügung vom 23.07.2014 seine 
Genehmigung erteilt.  

Absatz 2 BbgHG bewährt haben, über die Mehrheit 
der Stimmen.“  
 
 
2. In § 9 Abs. 4 wird nach Satz 1 folgender Satz 2 
eingefügt: 
 
„Bei der Wahl der Vizepräsidentin oder des Vize-
präsidenten für Lehre erhöht sich der Zähl-
wert/Gewichtungsfaktor der Stimme jedes Mitglieds 
der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer auf 3, der Stimme jedes Mitglieds der 
Gruppe der Studierenden auf 6, der Stimme jedes 
Mitglieds der Gruppe der akademischen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter auf 2 und der Stimme jedes 
Mitglieds aus der Gruppe des nichtwissenschaftli-
chen Personals auf 1.“ 
 
 
3. In § 10 wird nach Absatz 1 folgender Absatz 1a 
eingefügt: 
 
„Bei den Stellungnahmen zu den Studien- und 
Prüfungsordnungen der Fakultäten (Absatz 3, Nr. 
1) und bei den Entscheidungen in grundsätzlichen 
Fragen des Studiums (Absatz 3, Nr. 2) erhöht sich 
der Zählwert/Gewichtungsfaktor der Stimme jedes 
Mitglieds der Gruppe der Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrer auf 3, der Stimme jedes Mit-
glieds der Gruppe der Studierenden auf 6, der 
Stimme jedes Mitglieds der Gruppe der akademi-
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 2 und 
der Stimme jedes Mitglieds aus der Gruppe des 
nichtwissenschaftlichen Personals auf 1.“ 
 
 
4. In § 12 Absatz 7 wird nach Satz 1 folgender Satz 
2 eingefügt: 
 
„Bei der Wahl der Studiendekanin oder des Stu-
diendekans erhöht sich der Zähl-
wert/Gewichtungsfaktor der Stimme jedes Mitglieds 
der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer auf 3, der Stimme jedes Mitglieds der 
Gruppe der Studierenden auf 6, der Stimme jedes 
Mitglieds der Gruppe der akademischen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter auf 2 und der Stimme jedes 
Mitglieds aus der Gruppe des nichtwis-
senschaftlichen Personals auf 1.“ 
 
 
5. In § 13 wird nach Absatz 1 folgender Absatz 1a 
eingefügt: 
 
„Bei den Erlassen zu den Studien- und Prüfungs-
ordnungen der Fakultäten (Absatz 5, Nr. 1) und bei 
der Mitwirkung an der Evaluation und Koordination 
von Lehre in der Fakultät (Absatz 5, Nr. 6) erhöht 
sich der Zählwert/Gewichtungsfaktor der Stimme 
jedes Mitglieds der Gruppe der Hochschullehrerin-
nen und Hochschullehrer auf 3, der Stimme jedes 
Mitglieds der Gruppe der Studierenden auf 6, der 
Stimme jedes Mitglieds der Gruppe der akademi-
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 2 und 



 

2 
 

der Stimme jedes Mitglieds aus der Gruppe des 
nichtwissenschaftlichen Personals auf 1.“ 
 
 

Artikel 2 

 

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer 
Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntma-
chungen der Europa-Universität Viadrina in Kraft. 
 

 


